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Kreative Menschen  
brauchen...

...individuelle Beratung.

Fordern Sie unsere  
kostenlose Broschüre an: 
  
christian.klausner@hfp.at

Wir sind die Steuerspezialisten für Ziviltechniker.  
Beratung bedeutet für uns: individuell | persönlich | kreativ 
 
Schaffen wir gemeinsam Raum...

...für Ihre Pläne!
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Beatrixgasse 32, 1030 Wien
T +43 (1) 716 05-731
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Abgabenbelastung reduziert verfügbare 
Mittel für private Vorsorge

Eine Gehaltserhöhung oder eine Gewinn-
ausschüttung führen stets zu einer Abgaben- 
belastung. Lohnnebenkosten, Sozialver-
sicherung und Steuer führen dazu, dass 
meistens weniger als rund 50 % der Brutto-
erhöhung (bzw. Entnahme/Dividende) beim 
Mitarbeiter (Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer) ankommen. Aus dem Blickwinkel des 
Unternehmens sind es meist weniger als 40 %.  
Diese Belastung des Aktiveinkommens 
führt dazu, dass dann nur ein geringer Teil 
der Vergütung tatsächlich im Rahmen einer 
privaten Vorsorge angespart werden kann.

Betriebliche Vorsorge als optimale  
Lösung

Wird anstelle einer Gehaltserhöhung oder 
Gewinnausschüttung eine Vorsorgeleistung  
zugesagt, so stellt dies keinen Zufluss dar. 

Beiträge hierfür unterliegen also keinen 
Lohnnebenkosten, keinen Sozialversiche-
rungsbeiträgen und keiner Einkommen-
steuer. Erst bei Pensionsantritt sind diese 
Beiträge abgabenpflichtig (Zuflussprinzip). 
Da in der Pension geringere Sozialversi-
cherungsanteile anfallen und die meisten 
Pensionisten dann eine niedrigere Steuer-
progression haben, entsteht in Summe ein 
beachtlicher Vorteil: durchschnittlich 30 % 
bis 60 % mehr Pension (netto) bei gleichem 
ursprünglichem Aufwand für das Unter-
nehmen.

Halber Steuersatz für Pensionsabfindung 
eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
bei Einstellung seiner Tätigkeit  
(VwGH 19.4.2018, Ro 2016/15/0017)

Beendet ein wesentlich beteiligter Gesell-
schafter-Geschäftsführer seine Tätigkeit, 
hat er einen Aufgabegewinn nach § 4 Abs. 1  
EStG sowie den Übergangsgewinn zu er-
mitteln. Unbestritten blieb im vorliegenden 
Fall, dass der Anspruch auf Abfertigungs-
zahlung einen Teil des Übergangsgewinns 
darstellt. Der VwGH stellte aber klar, dass 
auch die aus der Pensionszusage resultie-
rende Forderung auf Kapitalabfindung im 
Übergangsgewinn zu erfassen ist. Die For-
derung auf Abfindung ist in durchsetzbarer 
Weise entstanden, da gleichzeitig mit dem 
Ausscheiden aus der Geschäftsführung das 
vertraglich zustehende Recht auf Abfindung 
ausgeübt wurde. Weiterer – zeitlich nachge-

lagerter – Voraussetzungen, wie etwa eines 
Gesellschafterbeschlusses, hat es nicht be-
durft. Die Forderung ist damit Teil der au-
ßerordentlichen Einkünfte im Sinne des  
§ 37 EStG, für die sich der Steuersatz auf 
die Hälfte des auf das gesamte Einkommen 
entfallenden Durchschnittssatzes ermäßigt, 
wenn die sonstigen Voraussetzungen dafür 
zutreffen (Einstellen der Erwerbstätigkeit ab 
Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. we-
gen Erwerbsunfähigkeit oder Tod, mindes-
tens siebenjährige Betriebsdauer, Antrag!).
—

Nur rund 20 % der kleinen 
und mittleren Unternehmen 
(KMUs) nützen den Vorteil 
einer betrieblichen Altersvor-
sorge. Einer der Gründe dafür 
liegt im Informationsmangel 
über die steuerlichen Begleit-
vorschriften. 
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Höhere Pension mit einer  
betrieblichen Altersvorsorge

Mag. Christian Klausner
—
ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
bei HFP Steuerberatungs GmbH. 
Er ist Spezialist für Ziviltechniker und Freiberufler 
sowie für Bauträger und Baugewerbe.
Info: www.hfp.at
—
— 

Klare Grenzen bei der Definition  
von Bauleistungen

Die Umsatzsteuerrichtlinien haben bisher 
einen sehr weiten Spielraum bei der Defi-
nition von Bauleistungen geboten, sofern 
sich Leistungserbringer und Leistungs-
empfänger ins Einvernehmen gesetzt 
haben. Der VwGH hat dem nun klare 
Grenzen gesetzt. 
Auf den in den Richtlinien eingeräum-
ten großzügigen Spielraum kann man 
sich demnach nicht berufen, wenn nach 
objektiven Kriterien und nach genauer 
Prüfung eine Bauleistung überhaupt nicht 
zu argumentieren ist. Eine im Zweifel 
getroffene einvernehmliche Vereinbarung 
der Vertragsparteien, eine Leistung als 
Bauleistung zu behandeln, ist laut VwGH 
für die umsatzsteuerliche Beurteilung 
unerheblich.
Bauleistungen sind alle Leistungen, die der 
Herstellung, Instandsetzung, Instandhal-
tung, Reinigung, Änderung oder Beseiti-
gung von Bauwerken dienen. Das gilt auch 
für die Überlassung von Arbeitskräften, 
wenn die überlassenen Arbeitskräfte Bau-
leistungen erbringen. Ob eine Bauleistung 
gegeben ist, muss sich immer nach den tat- 
sächlichen Gegebenheiten richten.
Aufgrund der unter Umständen einge-
schränkten Korrekturmöglichkeiten 
sowie der Gefahr, dass eine im Zuge einer 
Überprüfung nachträglich vorgeschrie-
bene Umsatzsteuer nicht vom Leistungs-
empfänger bezahlt wird und dann vom 
Leistungserbringer getragen werden muss, 
ist in der Praxis bei der Vereinbarung von 
Bauleistungen erhöhte Vorsicht geboten. 
Denn aus dem VwGH-Erkenntnis geht 
eindeutig hervor, dass eine im Zweifel 
vereinbarte Bauleistung vor Gericht unbe-
achtlich und damit mit sehr hoher Rechts-
unsicherheit verbunden ist.
Wir raten Ihnen daher bei Bauleistungen, 
vorab eine umfassende rechtliche Beurtei-
lung der geplanten Leistung durchzufüh-
ren und diese schlüssig zu dokumentieren.

Rechtzeitiger Gruppenantrag  
ermöglicht Steuervorteile

Die Bildung einer körperschaftsteuerli-
chen Unternehmensgruppe ermöglicht den 
Ausgleich von Gewinnen und Verlusten 
zwischen finanziell verbundenen Körper-
schaften (etwa GmbHs oder AGs). Auf 
Ebene des Gruppenträgers wird die Sum-
me der Ergebnisse der einzelnen Gruppen-
mitglieder der 25%igen Körperschaftsteuer 
unterzogen.
In jenen Fällen, in denen Gewinne mit 
Verlusten der an der Unternehmensgrup-
pe beteiligten Körperschaften verrechnet 
werden, kann dadurch die Gesamtsteuer-
belastung für die Unternehmensgruppe 
im Vergleich zu einer „Einzelbesteuerung“ 
der beteiligten Körperschaften erheblich 
reduziert werden.
Damit die Vorteile der Gruppenbesteu-
erung in Anspruch genommen werden 
können, ist vor allem die rechtzeitige 
Einbringung eines Gruppenantrags beim 
zuständigen Finanzamt erforderlich. 
Endet das Wirtschaftsjahr der für eine 
Unternehmensgruppe in Betracht kom-
menden Körperschaften jeweils am 31.12., 
so ist der Gruppenantrag bis spätestens 
31.12. des Jahres zu unterzeichnen, für das 
die Vorteile der Gruppenbesteuerung in 
Anspruch genommen werden sollen.
—
Christian Klausner
—
— 
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Sachbezugswert  
für arbeitsplatznahe 
Unterkünfte 
Eine Neuregelung beim Sachbezugswert 
für arbeitsplatznahe Unterkünfte sieht kei-
ne Verpflichtung mehr vor, einen Sachbezug 
festzusetzen, soweit eine arbeitsplatznahe 
Unterkunft „nicht den Mittelpunkt der Le-
bensinteressen“ bildet und eine Größe von 
30 m2 nicht übersteigt. Das bisher erforder-
liche Kriterium der „raschen Verfügbar-
keit des Arbeitnehmers“ ist ersatzlos gestri-
chen worden. Die Neuregelung ist erstmals 
bei der Veranlagung für das Jahr 2018 bzw. 
für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31.12.2017 enden, anzuwenden.

Bei einer Größe von mehr als 30 m2, aber 
nicht mehr als 40 m2 ist der maßgebliche 
Sachbezug um 35 % zu vermindern, wenn 
die arbeitsplatznahe Unterkunft durchge-
hend höchstens zwölf Monate vom selben 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. 

Die Höhe des Sachbezugs ergibt sich aus 
dem am 31.10.2017 geltenden Richtwert ge-
mäß Richtwertgesetz. Ab 1.1.2018 sind fol-
gende Richtwerte für die Bewertung von 
Dienstwohnungen heranzuziehen: 
•  Burgenland: 5,09
•  Kärnten: 6,53
•  Niederösterreich: 5,72
•  Oberösterreich: 6,05
•  Salzburg: 7,71
•  Steiermark: 7,70
•  Tirol: 6,81
•  Vorarlberg: 8,57
•  Wien: 5,58
—

Forschungsprämie
Für bestimmte Forschungsaufwendungen 
aus eigenbetrieblicher Forschung und Auf-
tragsforschung kann im Jahr 2018 eine steu-
erfreie Prämie von 14 % (bisher 12 %) bean-
tragt werden. Die Prämie kann erst nach 
Ablauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres gel-
tend gemacht werden, spätestens jedoch bis 
zum Eintritt der Rechtskraft des entspre-
chenden Steuerbescheids.
—
Christian Klausner
—
— 
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